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Hutter & Schrantz Stahlbau AG  

FN 283930 w 

ISIN 0000A021K7 

 

Einberufung 

der 9. ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptver-

sammlung der Hutter & Schrantz Stahlbau AG am Freitag, dem 29. Mai 2015, um 

11 Uhr, Salons Marcel Prawy und Herbert von Karajan, im Hotel Sacher, in 1010 Wien, 

Philharmoniker Straße 4.  

 

Tagesordnung 

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Kon-

zernlagebericht, des Gewinnverwendungsvorschlags und des vom Aufsichtsrat er-

statteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2014 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2014 

5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 

7. Ersatzwahl in den Aufsichtsrat  

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands  

a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG 

sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 5 % des 

Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, 

das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsaus-

schluss), 

b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien 

eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches 

Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugs-

rechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, 

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Haupt-

versammlungsbeschluss herabzusetzen 

 

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 8. Mai 2015 auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.hs-stahlbau.at zugänglich: 

 Jahresabschluss mit Lagebericht, 
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 Konzernabschluss mit Konzernlagebericht, 

 Vorschlag für die Gewinnverwendung, 

 Bericht des Aufsichtsrats, 

jeweils für das Geschäftsjahr 2014; 

 Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8, 

 Erklärung des Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 7 gemäß § 87 

Abs 2 AktG samt Lebenslauf, 

 Bericht des Vorstands über die Ermächtigung des Vorstandes eigene Aktien außer-

börslich zu erwerben sowie erworbene eigene Aktien auf andere Weise als über die 

Börse oder durch öffentliches Angebot zu veräußern (TOP 8), 

 Formular für die Erteilung einer Vollmacht, 

 Formular für den Widerruf einer Vollmacht, 

 vollständiger Text dieser Einberufung.  

 

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVER-

SAMMLUNG 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung 

geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 19. Mai 2015 

(Nachweisstichtag). 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag 

Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. 

Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a 

AktG, die der Gesellschaft spätestens am 26. Mai 2015 ausschließlich unter einer der 

nachgenannten Adressen zu gehen muss, nachzuweisen. 

Per Post oder Hutter & Schrantz Stahlbau AG  

Boten z.H. Vorstand 

 1230 Wien, Großmarktstraße 7 

Per Telefax: +43(0)1 617 45 55 - 30 

Per E-Mail hv@hs-stahlbau.at, wobei die Depotbestätigung in Textform, bei-

spielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist 

Per SWIFT BKAUATWW3AGM (Message Type MT599, unbedingt  

ISIN 0000A021K7 im Text angeben) 

 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG 

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-

staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD 

auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: 

 Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwi-

schen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC), 

 Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen 

Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen, 
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 Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN 0000A021K7, 

 Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung, 

 Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 19. Mai 2015 beziehen. 

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegen-

genommen. 

 

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE 

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das 

Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptver-

sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. 

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen 

Person) in Textform erteilt werden. 

Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an eine der nachgenannten Adres-

sen zugehen: 

Per Post oder Hutter & Schrantz Stahlbau AG  

Boten z.H. Vorstand 

 1230 Wien, Großmarktstraße 7 

Per Telefax: +43(0)1 617 45 55 - 30 

Per E-Mail hv@hs-stahlbau.at, wobei die Vollmacht in Textform, beispiels-

weise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist 

Persönlich bei Registrierung zur Hauptversammlung  

 am Versammlungsort 

 

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter www.hs-stahlbau.at abrufbar. 

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung per-

sönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 28. Mai 2015 bis 16 Uhr bei 

der Gesellschaft einzulangen. 

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für 

den Widerruf der Vollmacht. 

 

Wien, im April 2015 

 

Der Vorstand 

der 

Hutter & Schrantz Stahlbau AG 


